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Erneute Vorlage des Schlussberichtes Lärmaktionsplan Stufe 3 der Stadt 
Weißenhorn           
 

 
Anlage/n: Schlussbericht Stufe 3 
 
Sachbericht: 
 
Der Beschluss des Schlussberichts zum Lärmaktionsplan Stufe 3 der Stadt Wei-
ßenhorn wurde in der Sitzung des Stadtrates am 17.05.2021 zurückgestellt. Grund 
war u. a. der Mangel an konkreten Maßnahmen. Anregungen der Stadträte aus der 
Sitzung des Stadtrates am 10.02.2020 seien nicht berücksichtigt worden.  
 
Diese Anregungen wurden dem Ingenieurbüro Bernard Gruppe nachträglich zu-
geleitet und mit folgendem Ergebnis zurückgesandt: 
  

 Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen Hegelhofen und Attenhofen 
auf 70 km/h  
Lt. fachlicher Aussage des Büro Bernard ist dies eine Maßnahme, die sich 
nicht mit Lärmgründen rechtfertigen lässt, sondern bestenfalls mit Ver-
kehrssicherheitsaspekten begründen werden kann. Folglich gehört diese 
nicht in den LAP. 

 
 Geschwindigkeitsbegrenzung in der Ortsdurchfahrt Attenhofen auf 

30 km/h nachts und tagsüber  
Lt. fachlicher Aussage des Büro Bernard liegt, wie den den Lärmmessungen 
in Attenhofen entnommen werden kann, kein Lärmschwerpunkt vor. Dies 
kann zwar erneut überprüft werden, macht aber keinen Sinn, da mit dem-
selben Ergebnis zu rechnen ist. Es würden zusätzliche neue Kosten entste-
hen  

 
 Prüfung, ob nachts das „Tempo 30“ nur zwischen der Bahnhofstraße 

und Ulmer Straße in Richtung Kreisel vorgesehen ist  
Lt. fachlicher Aussage des Büro Bernard war dies grundsätzlich nur in die-
sem Bereich vorgesehen, da hier eine relevante Anzahl von Einwohnern von 
hohen Lärmpegeln betroffen ist. Bei nur wenigen Betroffenen dürfen keine 
verkehrsregelnden Maßnahmen getroffen werden, die letztendlich viele Ver-
kehrsteilnehmer betreffen.  
Vor Erstellung des Schlussberichtes wurde in Stellungnahmen des Landrat-
samtes und des Straßenbauamtes Krumbach eine Umsetzung der Tempo-
30-Zone abgelehnt. Eine erneute Prüfung wäre zwar möglich gewesen (Kos-
ten in Höhe von ca. 6.000 €), lt. Landratsamt sei aber ein anderslautendes 
Ergebnis nicht zu erwarten gewesen. Insofern wurde in Abstimmung der 



Stadtverwaltung mit dem Ingenieurbüro diese Maßnahme aus dem Schluss-
bericht gestrichen.  
 
 

 Entlastung der Herzog-Georg-Straße durch Umleitung des Verkehrs 
über die Daimlerstraße über Hinweisschilder  
Lt. fachlicher Aussage des Büro Bernard schwer umsetzbar, da zu erwarten 
ist, dass sich der (ortskundige) Kraftfahrer per Beschilderung nicht lenken 
lässt. Grundsätzlich denkbar im Rahmen eines Feldversuchs, mit höchts-
wahrscheinlich geringen bis keinen Effekten.  
 

 Blendschutz für Fahrradfahrer in Form von Hecken, Büschen etc. 
entlang der St 2020 zwischen Hegelhofen und Attenhofen  
Lt. fachlicher Aussage des Büro Bernard stellt dies keine Maßnahme im 
Sinne der Lärmaktionsplanung dar und könnte ggf. unter „Sonstiges“ im 
Kapitel „Lärmminderungsmaßnahmen“ angeführt werden. 
 

 Reduzierung der Blendwirkung für die Fahrradfahrer durch Anbrin-
gung einer Beleuchtung entlang der St 2020  
Lt. fachlicher Aussage des Büro Bernard stellt dies keine Maßnahme im 
Sinne der Lärmaktionsplanung dar, kann ggf. unter „Sonstiges“ im Kapitel 
„Lärmminderungsmaßnahmen“ angeführt werden. 

 Umleitung des Schwerlastverkehrs über das Gewerbegebiet  
Wenn die Herzog-Georg-Straße gemeint ist, dann würde das Umleitungs-
konzept nach aktuellem Stand zwar keine anderen, neuen Betroffenheiten 
hervorrufen, stellt aber einen erheblichen Umweg dar. Dies wirft wiederum 
Fragen zu Umweltaspekten (z.B. Luftschadstoffe), wirtschaftliche Mehrkos-
ten etc. auf. 
 

 Einladung eines Mitarbeiters der Fa. BERNARD Gruppe  
Seitens des Büros selbstverständlich möglich. Nach aktuellem Stand sinnvoll 
vor Beginn der Stufe 4.  

 Durchführung von Radarkontrollen  
Lt. fachlicher Aussage des Büro Bernard sind derartige Maßnahmen unab-
hängig vom Lärmaktionsplan mit der zuständigen Polizei abzustimmen und 
können im Lärmaktionsplan dort empfohlen werden und örtlich benannt 
werden, wo hohe Lärmpegel auftreten. 

Das Büro Bernard betonte auf Nachfrage, dass ein Lärmaktionsplan auch ohne 
konkrete Maßnahmen verabschiedet werden könne. Umgekehrt sei aber die Stadt 
im Falle von eingebrachten Maßnahmen zur Umsetzung verpflichtet.  
 
Mit Schreiben vom 29.10.2021 teilte Herr Dr. Frost (Ingenieur der Fa. Bernard 
Gruppe GmbH) mit: 
„Der Lärmaktionsplan ist eine Pflichtaufgabe der Stadt, der offizielle Abgabetermin 
war Juli 2018. Wesentlich ist die Abgabe des Meldebogens für die Landesstatistik 



des LUBW, die wiederum die landesweit gesammelten Daten an eine Bundeszent-
ralstelle meldet, von wo aus die Daten an die EU weitergeleitet werden. Der Bun-
desrepublik droht aufgrund säumiger Daten ein EU-Vertragsverletzungsverfahren, 
in dessen Fall Geldforderungen an die Stadt gestellt werden können. Spätestens 
dann ergibt sich eine Problemlage. Insofern ist ein formaler, schneller Abschluss 
des Lärmaktionsplans ratsam.  
Ohne Abschluss des LAP können Sie den Meldebogen nicht erstellen und sind somit 
offiziell säumig. Der Lärmaktionsplan muss keine Minderungsmaßnahmen enthal-
ten, insofern wäre der einfachste Weg, nach erfolgter Offenlage den Schlussbericht 
samt Abwägung in der nächsten SR-Sitzung (Nov. o. Dez. 2021) zu behandeln.  
Zudem steht im kommenden Jahr 2022 bereits die Stufe 4 der Lärmaktionsplanung 
an. Hier könnten ggf. in Erwägung gezogene Lärmminderungsmaßnahmen neu 
behandelt werden. Aus unserer Sicht raten wir dringlich zum Abschluss der Stufe 
3 LAP Stadt Weißenhorn.“ 
 
Die Stadtverwaltung legt aus diesem Grunde den Schlussbericht vom 03.05.2021 
erneut vor und empfiehlt die Beschlussfassung, um evtl. Bußgeldzahlungen zu ver-
meiden. Wie von Herrn Dr. Frost dargelegt, können weitere Maßnahmen auch noch 
im Rahmen der Fortschreibung (Stufe 4) eingebracht werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Schlussbericht des Lärmaktionsplans der Stufe 3 für die Stadt Weißenhorn 
vom 03.05.2021 wird in der vorgelegten Form beschlossen.  
Der notwendige Meldebogen wird nach der Beschlussfassung durch die Verwaltung 
ausgefüllt und umgehend weitergeleitet.  
 
 
 
   
   
   
Sabine Herrmann  Dr. Wolfgang Fendt  
Sachbearbeiterin  1. Bürgermeister 
 

Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
40.1 40.4 
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung erforderlich) 

  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 

Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 

























































































Anlage 

Lärmaktionsplan

Übersicht Straßen mit ≥ 8.200 Kfz/24h (Jahresmittelwert) 

1Kartengrundlage: mit „© OpenStreetMap-Mitwirkende“ erstellt

Stadtgrenze

durch das LfU 2017 
kartierte Straßen ≥ 8.200 Kfz/24h

ergänzte Straßen ≥ 8.200 Kfz/24h

St 2020
St 2019

St 2019

St 2020

St 2019

Römerstraße
(Attenhofen)

Günzburger Straße
(Hegelhofen)

Kaiser-Karl-Straße

Herzog-Georg-Straße

St 2020

Illerberger Straße

Ulmer Straße

Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie  
2002/49/EG – BImSchG § 47a-f:
- Ausarbeitung von Lärmkarten für 

Hauptverkehrsstraßen
- Definition Hauptverkehrsstraße:

Bundesfernstraße, Landesstraße oder 
sonstige grenzüberschreitende Straße

- Straßen mit ≥ 8.200 Kfz/24h 

NU 14
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Lärmaktionsplan

Übersicht Lärmberechnungsmodell (SoundPLAN 8.0)

Daten von der Stadt Weißenhorn eingelesen:

• Gebäude

• Straßen

• Digitales Geländemodell

Ergänzungen:

• weitere Straßen ≥ 8.200 Kfz/24h

• Kataster

• Verkehrsdaten SVZ 2015, Erhebungen 
brenner BERNARD 2018

2
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Lärmaktionsplan

DTV-Werte für Lärmberechnungen (brenner BERNARD 2017, SVZ-BW 2015) 
Innerorts – Hochrechnung der Zählergebnisse auf DTVMo-So

St 2019 / St 2020
Herzog-Georg-Straße
10.000 (4%) - Modus

St 2019 / St 2020
10.200 (5%) - Modus

St 2020 – Ulmer Straße
7.400 (4,5%) – SVZ 2015

NU 14 - Illerberger Straße
11.900 (5,5%) -Modus

St 2019 – Ulmer Str.
11.900 (4,5%) - Modus

St 2020 – Kaiser-Karl-Straße
9.350 (3%) - Modus

St 2020 – Ulmer Straße
10.500 (6%) - Modus

St 2020 – Günzburger Straße (Hegelhofen) 
8.200 (5%) - bBi

St 2020 – Römerstraße (Attenhofen)
8.200 (5%) - bBi

St 2022 – Reichenbacher Str.
7.600 (4%) - bBi

Stadtgrenze

durch das LfU 2017 kartierte Straßen

ergänzte Straßen ≥ 8.200 Kfz/24h

Kfz/24h (SV Anteil) – DTV aus Kruzzeitzählungen
hochgerechnet und aufgerundet

Kfz/24h (SV Anteil) DTV zur Information, nicht für die 
Lärmberechnung

brenner BERNARD ingenieure, Erhebung (2018)

Modus Consult Ulm, Verkehrsuntersuchung (2012)

Abgrenzung DTV-Bereiche / Änderung DTV-Wert

10.000 (4%)

8.150 (29%)

bBi

Modus

Hinweis: Den Lärmberechnungen liegen die örtlich zulässigen Geschwindigkeiten zugrunde.

Kartengrundlage: mit „© OpenStreetMap-Mitwirkende“ erstellt

St 2020 – Günzburger Straße
11.600 (3,5%) - Modus
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Lärmaktionsplan

Lärmkartierung
LDEN in dB(A)
(24-Stunden-Wert, 0 bis 24 Uhr)

Rasterlärmkarten zeigen die flächenhafte Lärmaus-
breitung. Sie beziehen sich auf eine festgelegte 
Bezugshöhe, hier 4,0 m über Boden.
Rasterlärmkarten haben nicht die Genauigkeit
von Einzelpunktberechnungen und können hiervon 
bis zu +/- 3 dB(A) abweichen.  

4.1
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Lärmaktionsplan

Lärmkartierung
LNight in dB(A)
(8-Stunden-Wert, 22 bis 6 Uhr)

Rasterlärmkarten zeigen die flächenhafte Lärmaus-
breitung. Sie beziehen sich auf eine festgelegte 
Bezugshöhe, hier 4,0 m über Boden.
Rasterlärmkarten haben nicht die Genauigkeit
von Einzelpunktberechnungen und können hiervon 
bis zu +/- 3 dB(A) abweichen.  

4.2
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Lärmaktionsplan

Lärmschwerpunkt(e) 
LDEN = 67 dB(A)
(24-Stunden-Wert, 0 bis 24 Uhr)

5.1

Herzog-Georg-Str. (SP1) 
30 / 20

Abschätzung Betroffenheit:
betroffene Einwohner 
Tag > 67 dB(A) / Nacht > 57 dB(A)
Tag > 70 dB(A) / Nacht > 60 dB(A)

Herzog-Georg-Str. (SP1)
30 / 20

Herzog-Georg-Str. (SP1) 
30 / 20

Günzburger Str.  
8 / 5
1 / 1

Römerstraße  
8 / 6
1 / 0

Kaiser-Karl-Str. 
6 / 6
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Lärmschwerpunkt(e)
LNight = 57 dB(A)
(8-Stunden-Wert, 22 bis 6 Uhr)

5.2

Herzog-Georg-Str. (SP1) 
30 / 20

Abschätzung Betroffenheit:
betroffene Einwohner 
Tag > 67 dB(A) / Nacht > 57 dB(A)
Tag > 70 dB(A) / Nacht > 60 dB(A)

Herzog-Georg-Str. (SP1) 
30 / 20

Günzburger Str.  
8 / 5
1 / 1

Römerstraße  
8 / 6
1 / 0

Kaiser-Karl-Str. 
6 / 6
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Lärmaktionsplan

Wirksamkeit der Maßnahmen
SP1 Herzog-Georg-Straße Betroffene Einwohner

LDEN>67 dB(A) / LNight>57 dB(A)

(Minderung)

SP1  
Eisenbahn-
straße

Ist-Situation 30 / 20

Tempo 30* nachts für alle Kfz 15 / 10

Herzog-Georg-Straße, Blickrichtung Süden (SP1)
6

Herzog-Georg-Straße, Blickrichtung Norden (SP1)

Lärmschwerpunkt (SP1)


